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a) Entwurf eines Gesetzes zur Errichtung eines Sondervermögens
„Transformationsfonds des Landes Schleswig-Holstein (TraFo.SH)“
Drucksache 20/1590

b) Einrichtung eines Transformationsfonds des Landes Schleswig-Holstein
Drucksache 20/1589

Sehr geehrter Herr Harms, 

wir bedanken uns für die Gelegenheit, zum Entwurf eines Gesetzes zur Errichtung eines 
Sondervermögens „Transformationsfonds des Landes Schleswig-Holstein (TraFo.SH)“ sowie zur 
Einrichtung eines Transformationsfonds des Landes Schleswig-Holstein Stellung zu nehmen und 
nehmen dies gerne wahr. 

Sofern das o. g. Sondervermögen vor dem Hintergrund des aktuellen Urteils des Zweiten Senats 
des Bundesverfassungsgerichts vom 15. November 2023 – 2 BvF 1/22 – überhaupt errichtet 
werden kann, geben wir aus Sicht der Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB.SH) zu bedenken, 
dass eine Übernahme der treuhänderischen Verwaltung des Sondervermögens durch die IB.SH 
bei der in Rede stehenden Größenordnung, die etwa die Hälfte der Bilanzsumme der IB.SH 
ausmacht, in bilanzieller Hinsicht nicht zu befürworten ist. Die Ausweitung der Bilanzsumme auf 
mehr als 30 Mrd. EUR würde für die IB.SH erhebliche Veränderungen und Mehraufwände – vor 
allem in bankaufsichtlicher Hinsicht - nach sich ziehen, da die IB.SH damit unter die Aufsicht der 
Europäischen Zentralbank (EZB) fiele und nicht mehr – wie bislang – unter die gemeinsame 
Aufsicht der Deutschen Bundesbank und der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. 

Wir bitten diesen Aspekt bei etwaigen weiteren Überlegungen zur Errichtung eines 
Sondervermögens „Transformationsfonds des Landes Schleswig-Holstein (TraFo.SH)“ zu 
berücksichtigen, etwa in dem im Errichtungsgesetz vorgesehen wird, dass das Sondervermögen 
auch durch das Land selbst verwaltet werden kann.  

Mit freundlichen Grüßen 

Hella Prien 
Leitung Unternehmensentwicklung 
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